
• Bist du in einen Unfall verwickelt, musst du sofort anhalten und die 
Unfallstelle absichern.
• Leiste Erste Hilfe für verletzte Personen und rufe die Rettung (144) sowie 

die Polizei (133). Alarmiere bei Bedarf die Feuerwehr (122)! 
• Melde uns den Schaden schnellstmöglich, so können wir gemeinsam die 

weitere Vorgehensweise abklären. 
• Warte bis wir dir das Okay geben, bevor du den Schaden reparierst. 

Allgemein und Versicherung

• Sind bei dem Unfall nur KFZs zu Schaden gekommen, fülle den 
Europäischen Unfallbericht aus und mache Fotos von der Endlage der KFZs.
• Sind bei dem Unfall neben KFZs auch andere Sachen (zum Beispiel 

geparkte Autos) beschädigt worden, melde diesen Vorfall unverzüglich der 
nächsten Polizeidienststelle, ansonsten droht dir eine Anzeige wegen 
Fahrerflucht. Sind alle Geschädigten auffindbar, können die Daten (Name, 
Adresse, Geburtsdatum und ggf. Führerscheindatum) ausgetauscht werden 
und somit muss keine Meldung an die Polizeidienststelle erfolgen.

Nur Sachschaden

• Leiste Erste Hilfe für verletzte Personen und rufe die Rettung (144) sowie 
die Polizei (133). Außerdem bringe alle beteiligten Personen außerhalb des 
Gefährdungsbereichs. 
• Mache Fotos von der Endlage der KFZs. Alles weitere sollten die Polizisten 

aufnehmen, wie Personendaten, Fahrzeugdaten und Unfallhergang.

Sachschaden und Personenschaden

• Wenn es zu einer Kollision mit einem Tier kommt, informiere die Polizei 
(133). 
• Wenn dein KFZ durch Vandalismus beschädigt wurde, rufe die Polizei (133).
• Bei Brand oder Explosion deines KFZ alarmiere die Feuerwehr (122) und 

die Polizei (133).

Schaden nur am eigenen KFZ

Dein richtiges Verhalten bei einem KFZ-Schaden

Alle Angeben ohne Gewähr. 


